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die hiesigen gesetzlichen Regelungen ge
gebenenfalls anzupassen. Ebenso wird die 
BaFin ihre Verwaltungspraxis im Hinblick 
auf die Empfehlungen der Leitlinie über
prüfen. Da der Entscheidungsprozess in 
den Gremien der EBA und der ESMA noch 
nicht abgeschlossen ist, lassen sich noch 
keine konkreten Aussagen über eine natio
nale Umsetzung und Anwendung treffen.

Seit November 2014 werden die bedeu
tenden deutschen Kreditinstitute und 
 Institutsgruppen4) unmittelbar vom ein
heitlichen Aufsichtsmechanismus (Single 
Supervisory Mechanism – SSM) unter Lei
tung der Europäischen Zentralbank (EZB) 
beaufsichtigt. Die BaFin ist als Teil des SSM 

an dieser Aufsicht beteiligt. Die sogenann
ten weniger bedeutenden Institute5) – also 
die breite Mehrzahl der öffentlich recht
lichen und genossenschaftlichen Kreditins
titute – stehen weiter unter der direkten 
Aufsicht der BaFin. Die EZB hat im Mai 
2017 einen „Leitfaden zur Beurteilung der 
fachlichen Qualifikation und persön lichen 
Zuverlässigkeit“ veröffentlicht. Die Euro
päische Zentralbank wendet bei der Eig
nungsbeurteilung das jeweilige na tionale 
Recht an und hat aus den Gemeinsam
keiten der zum Teil recht unterschiedlichen 
Regelungen eine einheitliche Verwaltungs
praxis entwickelt. 

Aus deutscher Sicht ist festzustellen, dass 
diese in wesentlichen Punkten mit der 
 bisherigen deutschen Verwaltungspraxis 
übereinstimmt. Der Leitfaden gilt für die 
Beurteilung der fachlichen Qualifikation 
und persönlichen Zuverlässigkeit der Ge
schäftsleiter und Mitglieder von Verwal
tungs und Aufsichtsorganen der unter der 
direkten Aufsicht der EZB stehenden Insti
tute sowie für alle Institute, was Inhaber
kontroll und Erlaubnisverfahren angeht. 
Im Zuge der weiteren Harmonisierung der 
Bankenaufsicht in Europa wird es jedoch 
nicht ausbleiben, dass die EZB auch Im
pulsgeber für die Verwaltungspraxis der 
nationalen Aufsichtsbehörden bei der di
rekten Aufsicht über die weniger bedeu
tenden Institute sein wird.

Sachkunde

Sachkunde im Sinne des Kreditwesenge
setzes bedeutet, dass ein Mitglied eines 
Verwaltungs oder Aufsichtsorgans fach
lich in der Lage ist, die Geschäftsleiter sei
nes Instituts angemessen zu kontrollieren 
und zu überwachen. Dazu muss die Person 
die vom Unternehmen getätigten Geschäf
te verstehen und deren Risiken beurteilen 
können und mit den für das Unternehmen 

Eine wirksame Überwachung der Ge
schäftsleitung durch das Kontrollorgan in 
Kreditinstituten ist wesentlich für die Sta
bilität und Funktionsfähigkeit der Kredit
wirtschaft. Die ausreichende Qualifikation 
der Mitglieder von Verwaltungs und Auf
sichtsorganen ist dabei von entscheidender 
Bedeutung und unterliegt der bankauf
sichtlichen Kontrolle. 

Mitglieder von Veraltungs und Aufsichts
organen müssen nach § 25d des Kredit
wesengesetzes (KWG) über ausreichende 
Sachkunde verfügen, zuverlässig sein und 
ihrer Aufgabe ausreichend Zeit widmen. 
Die aufsichtlichen Anforderungen haben 
ihre Grundlage in der sogenannten Eigen
mittelrichtlinie (Capital Requirements Di
rective IV – CRD IV)1) und sind ein wesent
licher Baustein der europäischen Harmoni
sierung aufsichtsrechtlicher Vorschriften.

Die Anforderungen des KWG im Kontext 
europäischer Regulierung

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde 
(EBA) und die Europäische Wertpapier 
und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) haben 
am 28. Oktober 2016 einen gemeinsamen 
Entwurf von Leitlinien zur Eignung von 
Mitgliedern der Leitungsorgane2) veröf
fentlichet. Die neuen Leitlinien konkreti
sieren die Anforderungen der europäischen 
Richtlinie und entwickeln die bereits 2012 
veröffentlichten EBALeitlinien3) weiter. Im 
Entwurf der Leitlinien werden fünf Dimen
sionen unterschieden, anhand deren die 
Eignung einer Person und des Gremiums 
zu beurteilen sind: zeitliche Verfügbarkeit; 
Höchstmandatszahl; Aufrichtigkeit, Integ
rität und Unvoreingenommenheit; Kennt
nisse, Fähigkeiten und Erfahrung; Diversi
tät des Gremiums. 

Nach der Veröffentlichung der Leitlinien 
ist es Aufgabe des deutschen Gesetzgebers, 
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Mit der Veröffentlichung ihres Leitfadens 
zur Beurteilung der fachlichen Qualifikation 
und persönlichen Zuverlässigkeit von Lei-
tungsorganen im Mai dieses Jahres hat die 
Europäische Zentralbank diese bekannte 
Diskussion hierzulande wieder neu belebt. 
Insbesondere in den beiden deutschen Ver-
bundgruppen gibt es die Befürchtung, bei 
der Gremienbesetzung mit schwierigeren 
Bedingungen zurechtkommen zu müssen. 
Aus Sicht der hiesigen Aufsicht sieht der 
Autor in wesentlichen Punkten eine Über-
einstimmung mit der bisherigen deutschen 
Verwaltungspraxis. Im Zuge einer weiteren 
Harmonisierung der Bankenaufsicht in Eu-
ropa rechnet er aber damit, dass die EZB 
auch Impulsgeber für die Verwaltungspraxis 
der nationalen Aufsichtsbehörden bei der 
direkten Aufsicht über die weniger bedeu-
tenden Institute sein wird. Den Sparkassen 
sowie Volk- und Raiffeisenbanken beschei-
nigt er bei der Bestellung von neuen Verwal-
tungs- und Aufsichtsratsmitgliedern eine 
gute Arbeit. (Red.)
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wesentlichen gesetzlichen Regelungen 
vertraut sein. Die BaFin hat in ihrem die 
aufsichtlichen Anforderungen erläutern
den Merkblatt6) verschiedene Fallgruppen 
veröffentlicht, bei denen sie regelmäßig 
von einer ausreichenden Sachkunde aus
geht. Dies sind zum Beispiel „geborene“ 
 Verwaltungsratsmitglieder, wie der Bürger
meister einer Kommune, und Arbeitneh
mervertreter. 

An diese Personen werden jedoch keine 
geringeren Anforderungen gestellt; es geht 
lediglich darum, die Prüfung der Sach
kunde in diesen Fällen zu erleichtern. Die 
betreffenden Personen müssen nach dem 
Merkblatt nachweislich einschlägige Er
fahrungen aus ihrer bisherigen Tätigkeit 
mitbringen, die die Vermutung rechtferti
gen, dass sie über die erforderliche Sach
kunde verfügen, um ihre Aufsichtsfunktion 
angemessen ausüben zu können. Weiter
hin ist es grundsätzlich möglich, die erfor
derlichen Kenntnisse nach der Bestellung 
durch Fortbildung zu erwerben.

Zuverlässigkeit

Der EZBLeitfaden und der EBA/ESMA
Leitlinienentwurf listen eine Reihe von 
Themenbereichen auf, in denen ein Man
datsträger über theoretische Kenntnisse 
verfügen sollte. Dies ist jedoch nicht als 
strenge Anforderung formuliert, sondern 
als aufsichtliche Erwartung und stellt kei
ne Angleichung an die höheren fachlichen 
Anforderungen an die Geschäftsleiter dar. 
Sowohl der EZBLeitfaden als auch der 
EBA/ESMAEntwurf betonen die propor
tionale Anwendung der Eignungskriterien 
– was bedeutet, dass die Sachkundean
forderungen sich nach dem Umfang und 

der Komplexität der von dem Institut be
triebenen Geschäfte bemessen. 

Mitglieder von Verwaltungs und Auf
sichtsorganen von Kreditinstituten müssen 
zuverlässig sein. Die Zuverlässigkeit 
braucht nicht positiv nachgewiesen zu 
werden. Daher wird Zuverlässigkeit unter
stellt, wenn keine Tatsachen erkennbar 
sind, die Unzuverlässigkeit begründen. Un
zuverlässigkeit ist anzunehmen, wenn per
sönliche Umstände nach der allgemeinen 
Lebenserfahrung die Annahme rechtfer
tigen, dass diese die sorgfältige und ord
nungsgemäße Tätigkeit als Mitglied eines 
Organs beeinträchtigen können. Berück
sichtigt wird dabei das persönliche Ver
halten sowie das Geschäftsgebaren des 
Mitglieds eines Verwaltungs oder Auf
sichtsorgans hinsichtlich strafrechtlicher, 
finanzieller, vermögensrechtlicher und 
aufsichtsrechtlicher Aspekte. 

Ein nicht unwesentlicher Aspekt der Zu
verlässigkeit sind Interessenkonflikte, de
nen ein Mitglied möglicherweise aus
gesetzt ist. Interessenkonflikte sind dann 
gegeben, wenn persönliche Umstände oder 
die eigene wirtschaftliche Tätigkeit geeig
net sind, die Unabhängigkeit des Mitglieds 
eines Verwaltungs oder Aufsichtsorgans 
in seiner Kontroll und Überwachungs
funktion zu beeinträchtigen. Die BaFin er
wartet, dass ein Gremium angemessen mit 
möglichen Interessenkonflikten seiner Mit
glieder umgeht. Die Art und Weise des 
Umgangs mit einem Interessenkonflikt un
terliegt grundsätzlich der Eigenverantwor
tung des Instituts; die BaFin gibt hierfür 
keine konkreten Handlungen vor. 

Auch der hohe politische Einfluss eines 
Mitglieds kann einen Interessenkonflikt 
auslösen. Dem Verwaltungsrat eines öf
fentlichrechtlichen Kreditinstituts ge
hören in der Regel Personen an, die als 
Vertreter des Trägers des Instituts ein poli
tisches Mandat haben, wie zum Beispiel 
der Bürgermeister der Trägerkommune. 
Der Aspekt des potenziellen Interessenkon
flikts wegen hohen politischen Einflusses 
knüpft jedoch nicht an die Eigenschaft als 
Vertreter des Trägers des Instituts an, son
dern an die ihm aufgrund der politischen 
Funktion zustehenden Rechte und Pflich
ten, die gegebenenfalls einer Mandatsaus
übung im Sinne des Instituts entgegen
stehen. Diese Fallgestaltung ist daher auch 
nicht auf Institute in öffentlicher Träger
schaft beschränkt, auch wenn sie dort auf

grund der besonderen organisatorischen 
Strukturen eher schlagend werden dürfte. 

Angemessener Umgang mit 
Interessenkonflikten

Sowohl in dem EZBLeitfaden als auch in 
dem EBA/ESMALeitlinienentwurf wird die 
Vermutung eines Interessenkonflikts aus 
politischen Gründen explizit angespro
chen. Dies schließt jedoch Personen mit 
hohem politischem Einfluss nicht generell 
von der Wahrnehmung von Mandaten in 
Verwaltungs und Aufsichtsorganen aus. 
Wie in anderen Fallgestaltungen, in denen 
ein Interessenkonflikt besteht oder be
stehen könnte, verpflichten EZBLeitfaden 
und EBA/ESMALeitlinienentwurf die Or
gane nur dazu, den Einzelfall besonders 
sorgfältig zu prüfen und soweit erfor
derlich erkannten Konflikten entgegenzu
wirken. Auch bei kommunalen Vertretern 
kann die Möglichkeit von Interessenkon
flikten nicht grundsätzlich ausgeschlossen 
werden. So können Entscheidungen zu 
treffen sein, bei denen gegenläufige Inter
essen (politisches versus institutsbezoge
nes Interesse) in einem Spannungsverhält
nis zueinander stehen. Daher erscheint es 
aus aufsicht licher Sicht notwendig, dass 
sich auch  öffentliche Institute mit dem 
Umgang potenzieller Interessenkonflikte 
auseinandersetzen.

Mitglieder von Verwaltungs und Auf
sichtsorganen müssen der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben ausreichend Zeit widmen. 
Dies bedeutet, dass das Mitglied unter 
 Berücksichtigung seiner beruflichen und 
gesellschaftlichen Verpflichtungen nach 
allgemeiner Anschauung in der Lage sein 
muss, für das einzelne Mandat ausreichend 
Zeit aufzubringen. Insbesondere bei Perso
nen, die eine Vielzahl von Mandaten inne
haben, hat es sich in der Praxis bewährt, 
der BaFin zur Beurteilung der ausreichen
den zeitlichen Verfügbarkeit den geschätz
ten Zeitaufwand nicht nur insgesamt, 
 sondern auch bezogen auf das einzelne 
Mandat zu übermitteln.

Bewährte Praxis

Unabhängig von dem Erfordernis der aus
reichenden zeitlichen Verfügbarkeit dürfen 
Verwaltungs und Aufsichtsratsmitglie 
der nur eine bestimmte Anzahl von Lei  
tungs und Kontrollmandaten gleichzeitig 
in nehaben. Wer ein Mandat in einem CRR
Institut von erheblicher Bedeutung7) be

Bleiben Sie immer 
auf dem neuesten Stand:
Ihre Kreditwesen-Redaktion informiert  

nun auch täglich in der Rubrik  
„Meldungen“.

Folgen Sie uns auf
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www.kreditwesen.de
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kleidet, darf maximal ein Leitungs und 
zwei Kontrollmandate oder vier Kontroll
mandate einnehmen. Wer nur Mandate in 
anderen Instituten wahrnimmt, darf maxi
mal fünf  Kontrollmandate gleichzeitig 
inne haben. Der Gesetzgeber hat die Be
sonderheiten der öffentlichrechtlichen 
und  genossenschaftlichen Kreditinstitute 
berücksichtigt, indem mehrere Mandate in 
Unternehmen, die demselben instituts
bezogenen Sicherungssystem angehören, 
als eines gezählt werden dürfen. 

Soweit ein kommunaler Hauptverwal
tungsbeamter kraft kommunaler Satzung 
oder kraft gesetzlicher Regelung zur 
Wahrnehmung von Mandaten in Verwal
tungs und Aufsichtsorganen in einem 
kommunalen Unternehmen oder einem 
kommunalen Zweckverband verpflichtet 
ist, zählen diese Mandate nicht mit. Zu be
rücksichtigen ist jedoch, dass unabhängig 
von den Mandatsbeschränkungen für jedes 
einzelne Mandat ausreichend Zeit verblei
ben muss. 

ment body and key function holders under Di
rective 2014/36/EU and Directive 2014/65/EU.

3) EBALeitlinien zur Beurteilung der Eignung von 
Mitgliedern des Leitungsorgans und von Inha
bern von Schlüsselfunktionen (EBA/GL/2012/06) 
vom 22. November 2012.

4) Significant Institutions (SIs).
5) Less Significant Institutions (LSIs).
6) Merkblatt zu den Mitgliedern von Verwaltungs 

und Aufsichtsorganen gemäß KWG und KAGB 
vom 4. Januar 2016, zuletzt geändert am 31. Ja
nuar 2017.

7) Institut von erheblicher Bedeutung nach § 25d 
Abs. 3 Satz 8 KWG: 

 – die Bilanzsumme erreicht oder überschreitet 
im Durchschnitt zu den jeweiligen Stichtagen 
der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre 
15 Milliarden Euro oder 

 – es wird nach Artikel 6 Absatz 4 der Verord
nung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Ok
tober 2013 zur Übertragung besonderer Auf
gaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über 
Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank 
(ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 63) von der Euro
päischen Zentralbank beaufsichtigt oder

 – es wurde als potenziell systemgefährdend im 
Sinne des § 20 Abs. 1 S. 3 des Sanierungs und 
Abwicklungsgesetzes eingestuft oder 

 – es ist ein Finanzhandelsinstitut im Sinne des 
§ 25f Abs. 1 KWG.

2016 wurde der BaFin die Bestellung von 
rund 1 600 neuen Verwaltungs und Auf
sichtsratsmitgliedern angezeigt, zwei Drittel 
in Kreditgenossenschaften und Sparkassen. 
In vielen Fällen werden die neuen Mitglie
der für ihre Aufgabe geschult und nur sel
ten muss die BaFin eine fehlende Eignung 
feststellen. Die aufsichtlichen Anforderun
gen an Verwaltungs und Aufsichtsratsmit
glieder haben sich bewährt. Es gelingt den 
Instituten immer besser, durch eine intensi
ve Über prüfung der vorhandenen Kompe
tenzen innerhalb des Verwaltungs oder 
Aufsichtsrates und eine ge zielte Steuerung 
der Nachbesetzung mit  qualifizierten Mit
gliedern die verantwortungsvolle Aufgabe 
der Kontrolle und Überwachung der Ge
schäftsleitung nachzukommen.

Fußnoten
1) Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tä

tigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichti
gung von Kreditinstituten und Wertpapierfir
men vom 26. Juni 2013.

2) Joint EBA/ESMA Guidelines on the assessment 
of the suitability of members of the manage
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